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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

Anders als der Nationalrat, der tags zuvor trotz zahlreicher Minderheitsanträge keine
Änderungen am bundesrätlichen Nachtrag Ib zum Voranschlag 2022 vorgenommen
hatte, schuf der Ständerat eine gewichtige und eine kleine Differenz. So schlug die FK-
SR mit 9 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) vor, den Kredit für den Bundesbeitrag an die
ALV von CHF 2.1 Mrd. auf CHF 300 Mio. zu reduzieren. Wie bereits im Nationalrat von
einer erfolglosen Minderheit beantragt, sollten Urlaubs- und Feiertagsentschädigungen
bei KAE nur an Unternehmen nachbezahlt werden, welche entsprechende Einsprachen
oder Beschwerden getätigt hatten, nicht aber an Unternehmen mit rechtskräftigen
Verfügungen, erläuterte Johanna Gapany (fdp, FR) die Position der Kommission. Im
Hinblick auf die hohen bisherigen Kosten der Pandemie und aus Rücksicht auf die
zukünftigen Generationen solle man hier vom grosszügigeren bundesrätlichen Vorschlag
abweichen. Roberto Zanetti (sp, SO) verwies als «informelle Minderheit» – er
verzichtete als einziger Ablehnender auf einen Minderheitsantrag – darauf, dass vom
Vorschlag der Kommission vor allem Mikrounternehmen mit bis zu neun Mitarbeitenden
benachteiligt seien, denen die Kantone und Arbeitslosenkassen von einer Einsprache
oder Beschwerde abgeraten hätten und die «keine HR- oder Rechtsabteilungen
[hätten], die sie vor den Fallstricken der Revisions- und Wiedererwägungstatbestände
bewahren könnten». Nach Treu und Glauben wolle der Bundesrat auch diesen
Unternehmen nun die Möglichkeit geben, rund 14 Prozent der Lohnsumme bei den KAE
zusätzlich geltend zu machen. Anstelle von Roberto Zanetti beantragte Ruedi Noser
(fdp, ZH) in einem Einzelantrag, die von der Kommission eingefügte Rahmenbedingung
der Kreditvergabe, wonach bei rechtskräftigen Verfügungen keine Ferien- und
Feiertagsentschädigungen nachbezahlt würden, zu streichen. Über diesen Antrag
musste jedoch nicht mehr abgestimmt werden, da der Ständerat mit 25 zu 17 Stimmen
dem Antrag des Bundesrats folgte und den Nachtragskredit für die ALV bei CHF 2.1 Mrd.
beliess. Als kleinere Differenz entschied der Ständerat jedoch, den entsprechenden
Nachtragskredit nur freizugeben, wenn auf Verzugszinsen auf diese Forderungen
verzichtet würde. 
Eine grössere Differenz schuf der Ständerat hingegen beim Kredit zur Beschaffung von
Impfstoffen gegen Covid-19. Hier hatte die Kommissionsmehrheit eine Reduktion des
Nachtragskredits von CHF 314 Mio. auf CHF 68 Mio. und des Verpflichtungskredits von
CHF 780 Mio. auf CHF 300 Mio. vorgeschlagen. Gemäss Kommissionssprecherin Gapany
habe man in der Kommission lange darüber diskutiert, ob man – wie der Bundesrat –
eher eine Sicherheitsstrategie fahren und genügend Impfstoffe für die ganze
Bevölkerung kaufen wolle. Mit 7 zu 4 Stimmen (bei 1 Enthaltung) habe sich die
Kommission stattdessen entschieden, etwas weniger Impfstoffe zu beschaffen, um
Verschwendung zu vermeiden. In der Zwischenzeit habe sie überdies erfahren, dass
womöglich bereits Verträge zum Impfstoffkauf unterzeichnet worden seien, die nicht
rückgängig gemacht werden könnten, liess Johanna Gapany verlauten. Damit wäre der
Parlamentsvorbehalt, also die Möglichkeit, dass der Bund von einem Vertrag zurücktritt,
wenn das Parlament den entsprechenden Finanzierungskredit verweigert, verletzt
worden. Dies sei ein Argument mehr, um in diesem Punkt eine Differenz zu schaffen,
sodass man nach der Beschaffung weiterer Informationen nochmals darüber
diskutieren könne. Finanzminister Maurer ergänzte, dass unklar sei, ob man überhaupt
bei einem einzigen Vertrag Kürzungen anbringen könne oder ob dies auch die übrigen
Verträge betreffen würde. Eine Minderheit Herzog (sp, BS) befürwortete zwar die
Strategie des Bundesrates, der «auf Sicherheit setzt und nicht knapp berechnet»,
zeigte sich aber ob der offenen Fragen zu den Verträgen mit der Schaffung einer
Differenz einverstanden. Mit 32 zu 9 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) reduzierte der
Ständerat folglich den Nachtragskredit für die Impfstoffe auf CHF 68 Mio. und den
Verpflichtungskredit auf CHF 300 Mio. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Die Motion würde «Erwartungen schür[en], die nicht erfüllt werden können»,
begründete die APK-SR ihre ablehnende Position gegenüber eines Vorstosses ihrer
Schwesterkommission für dringliche Massnahmen zugunsten des Schweizer BFI-
Standorts. Mit 12 Stimmen bei einer Enthaltung beantragte die Kommission im Frühjahr
2023, die Motion zu verwerfen. Der Ansatz dieser Motion würde bei der verfahrenen
Situation um die Teilnahme der Schweiz bei Horizon Europe keine «Deblockierung»
ermöglichen.

Im März 2023 stand die Motion dann auf der Traktandenliste des Ständerats. Resigniert
untermalte Kommissionssprecher Benedikt Würth (mitte, SG) die derzeitige Situation
des «Abseitsstehens» der Schweiz. Ins gleiche Horn blies Andrea Gmür-Schönenberger
(mitte, LU) – sie bezeichnete die Situation bei Horizon Europe seit dem Abbruch der
Verhandlungen zum InstA als «jämmerlich». Obwohl dem Bundesrat im Dezember 2020
durch das Parlament ein Finanzbeschluss von CHF 6.1 Mrd. für eine siebenjährige
Teilnahme der Schweiz beim besagten Programm mit einem entsprechenden
Verhandlungsmandat zugesprochen worden war, seien seither keine Verhandlungen
erfolgt. Die EU wolle nicht verhandeln, solange die institutionellen Fragen nicht geklärt
seien, erklärten Würth und Gmür-Schönenberger. Auch mit der in dieser Motion
vorgeschlagenen Erhöhung der Kohäsionsmittel – Ausgleichszahlungen an die EU für die
Teilnahme am Binnenmarkt – könne keine Bewegung in der Angelegenheit erreicht
werden. Es ergebe somit keinen Sinn, «dem Bundesrat Aufträge zu erteilen, die schöne
Signale setzen, aber am Ziel vorbeischiessen», so Würth. Für eine Annahme machte sich
im Rat hingegen Eva Herzog (sp, BS) stark. Die drei Anliegen der Motion – Verhandlungen
über eine umgehende Assoziierung der Schweiz als Drittland an Horizon Europe und an
die weiteren Forschungsprogrammen Digital Europe, ITER, Euratom und Erasmus+, eine
einmalige Erhöhung des Kohäsionsbeitrags und die Definition von Grundsätzen für
zukünftige Verhandlungen über die Beziehungen mit der EU – behinderten den
Bundesrat «in keiner Weise» und bestärkten diesen nur in dem, was er bereits tue, so
Herzog. Es sei indes wichtig, dass das Parlament dem Bundesrat seine Haltung bezüglich
des EU-Dossiers kommuniziere. 
Aussenminister Ignazio Cassis unterstrich derweil, wie wichtig dem Bundesrat eine
Vollassoziierung der Schweiz bei Horizon Europe und den weiteren
Forschungsprogrammen sei, beantragte aber im Namen des Gesamtbundesrates
dennoch eine Ablehnung der Motion, da er bereits um eine Lösung ringe. Der Bundesrat
habe die Staatssekretärin Livia Leu im Februar 2022 mit Sondierungsgesprächen
beauftragt und arbeite im Rahmen derer weiterhin für eine vollständige Teilnahme der
Schweiz an diesen Forschungsprogrammen. Mit 31 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen
lehnte der Ständerat die Motion schliesslich ab. Für eine Annahme votierten
Ständerätinnen und Ständeräte aus den Lagern der SP und der Grünen sowie Olivier
Français (fdp, VD). Die Motion war damit erledigt. 2

MOTION
DATUM: 16.03.2023
MARCO ACKERMANN

1) AB SR, 2022, S. 315 ff.
2) AB SR, 2023, S. 247 ff.; Bericht APK-SR vom 9.1.23
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